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Zusammenstellung des öffentlichen Baurechts zu Befreiungen von 

Festsetzungen eines Bebauungsplanes 

 

In der Landesbauordnung M-V 

§ 67 - Abweichungen 

(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann Abweichungen von Anforderungen dieses Gesetzes 

und aufgrund dieses Gesetzes erlassener Vorschriften zulassen, wenn sie unter 

Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderung und unter Würdigung der 

öffentlich-rechtlich geschützten nachbarlichen Belange mit den öffentlichen Belangen, 

insbesondere den Anforderungen des § 3 Absatz 1 vereinbar sind. § 3 Absatz 3 Satz 3 

bleibt unberührt.  

(2) Die Zulassung von Abweichungen nach Absatz 1, von Ausnahmen und 

Befreiungen von den Festsetzungen eines Bebauungsplans oder einer sonstigen 

städtebaulichen Satzung oder von Regelungen der Baunutzungsverordnung ist 

gesondert schriftlich zu beantragen; der Antrag ist zu begründen. Für Anlagen, die 

keiner Genehmigung bedürfen, sowie für Abweichungen von Vorschriften, die im 

Genehmigungsverfahren nicht geprüft werden, gilt Satz 1 entsprechend. 

 

§ 72 Baugenehmigung, Baubeginn  

(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Bauvorhaben keine öffentlich-

rechtlichen Vorschriften entgegenstehen, die im bauaufsichtlichen 

Genehmigungsverfahren zu prüfen sind. 

(3) Die Baugenehmigung bedarf der Schriftform; sie ist nur insoweit zu begründen, als 

Abweichungen oder Befreiungen von nachbarschützenden Vorschriften 

zugelassen werden und der Nachbar nicht nach § 70 Absatz 2 zugestimmt hat. 

(6)  Wird mit der Baugenehmigung zugleich eine andere Gestattung erteilt, die nach 

öffentlich-rechtlichen Vorschriften einem Dritten bekannt zu geben ist, so hat die 

Bauaufsichtsbehörde die Bekanntgabe vorzunehmen.  Von der Erteilung, 

Verlängerung, Ablehnung, Rücknahme und dem Widerruf einer Baugenehmigung, 

Teilbaugenehmigung, eines Vorbescheids, einer Zustimmung, einer Abweichung, einer 

Ausnahme oder einer Befreiung ist die Gemeinde zu unterrichten, wenn sie nicht 

Trägerin der Bauaufsichtsbehörde ist. Eine Ausfertigung des Bescheids ist 

beizufügen. 

 

 

 



Im Baugesetzbuch 

§31 - Ausnahmen und Befreiungen 

(1) Von den Festsetzungen des Bebauungsplans können solche Ausnahmen 

zugelassen werden, die in dem Bebauungsplan nach Art und Umfang ausdrücklich 

vorgesehen sind. 

 

(2) Von den Festsetzungen des Bebauungsplans kann befreit werden, wenn die 

Grundzüge der Planung nicht berührt werden und 

 

1.Gründe des Wohls der Allgemeinheit, einschließlich des Bedarfs zur 

Unterbringung von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden, die Befreiung 

erfordern oder 

2.die Abweichung städtebaulich vertretbar ist oder 

3.die Durchführung des Bebauungsplans zu einer offenbar nicht 

beabsichtigten Härte führen würde 

 

und wenn die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit 

den öffentlichen Belangen vereinbar ist. 

 
 


